
Festlegung Gewässerraumzone im Zonenplan
Fliessgewässer

Verzicht auf Festlegung Gewässerraumzone
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Kriterien für die Festlegung des Gewässerraums nach GSchV:
 -  Lage innerhalb Naturschutzgebiet gemäss Art. 41c, Abs. 1 GSchV
 -  Handlungsbedarf Renaturierungen mittel bis gross
 -  Handlungsbedarf Hochwasserschutz mittel bis gross
 -  Lage innerhalb Gefahrenzone rot
 -  natürliche Sohlenbreite grösser als 1.5 m 

Kriterien für Verzicht auf Gewässerraum nach GSchV:
 Verzicht nur, sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen
 sowie:
 -  Lage innerhalb Wald
 -  Lage innerhalb Sömmerungsgebiet
 -  eingedolt
 -  Sohlenbreite kleiner als 1.5 m 
 -  Lage innerhalb KNP Moorlandschaft Sägel
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Hinweis: 
Sehr kurze Abschnitte mit Verzichtsgründen werden ggf.  in der Karte
aufgrund der Darstellung und des Massstabs nicht dargestellt. 
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Nicht Gegenstand der Teilrevision 
(Ausscheidung Gewässerräume in separater Revision)


